
 
Vertrag – Standvergabe _ Marktordnung (Gewerbeverein Speicher e.V.) 

Verbindliche Anmeldung für einen Standplatz  
Zutreffendes bitte ankreuzen/ausfüllen: 

 
        Großer Sommermarkt So 14.06.26 

        Trad. Herbstmarkt Do 01.10.26 

 

                            Standfläche       

                     _____m X _____m                                         

Standkosten: 
pro lfd. Meter: 5,00 €  

  
Verpflegungsstände:  
pro lfd. Meter: 5,00 € 

 
Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer 

Ich benötige einen Stromanschluss: 
Ja                        Nein                       

230V                  400V 

Nebenkosten Strom 230V:    5,00€ 
Nebenkosten Strom 400V:  10,00€ 
 

Ich benötige einen Wasseranschluss: 
 
Ja                             Nein 
 
Der Wasseranschluss ist bei Bedarf ab 
dem Standrohr selbst zu besorgen! 

Ich biete folgende Waren/Dienstleistung an: 
 

Kontaktinformationen 

Ansprechpartner: 
Email:  
Telefon:  
Fax:  
 

Anschrift und Firmenname 
 
Firma: 

Straße: 

PLZ/Ort: 

 

Die Standgebühr von                        €  habe ich am  

auf folgendes Konto überwiesen:          KSK Bitburg                VoBa Trier Eifel 

Bitte überweisen Sie die Stand- und Nebenkosten (Strom) bis spätestens 30 Tage vor 
Marktbeginn, da ansonsten keine Zusage für einen Standplatz gegeben werden kann! 

Bankverbindungen des Gewerbeverein Speicher e.V.: 
 
Kreissparkasse Bitburg-Prüm IBAN: DE14 5865 0030 0007 6038 63 
Volksbank Trier Eifel IBAN: DE93 5869 1500 0007 1118 38  
 
Anmeldungen & Ansprechpartner 
maerkte.speicher@yahoo.com 
 
Jenny Heinz: 0171-5251208 
Nadine Häfner: 0151-52405749 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
© Gewerbeverein Speicher e.V.                                                  

 
Bitte füllen Sie das Formular in Druckschrift oder direkt am PC aus. 

Bei unbegründetem Fernbleiben werden die Standkosten nicht erstattet. 

mailto:maerkte.speicher@yahoo.com


 

§1 Vertragsgegenstand 
Der Veranstalter gewährleistet dem Unternehmer die Möglichkeit einen Stand zu betreiben. 
 
➔ Der Unternehmer ist verpflichtet sich bis 8:00 Uhr am Tag des Marktes beim 

Veranstalter vor Ort anzumelden (Treffpunkt: Marktplatz Speicher) und den Aufbau 
bis spätestens  
10:00 Uhr beendet zu haben 

➔ Verkauf anderer als der in dem Vertrag genannten Waren ist untersagt 
 
§2 Wichtige Informationen zum Standplatz 
Dem Veranstalter steht das Recht zu, die Lage des Standes zu bestimmen. Eine 
Untervermietung durch den Unternehmer ist nicht gestattet. Die erforderlichen 
Rettungswege von mindestens 3,5m Breite sind bei der Aufstellung der Stände in            
jedem Fall freizuhalten. 
 

➔ Der Betrag der Standkosten ist bis 30 Tage vor Markt Beginn zu überweisen 
(Konto siehe oben) 

➔ Nach Eingang Ihrer Zahlung wird der Stand verbindlich reserviert.                         
➔ Die Rechnung über die Standgebühr wird separat auf Anfrage gesendet. 

 
§3 Pflichten des Unternehmers 
Der Unternehmer ist verpflichtet, nur die ihm vom Veranstalter zugewiesenen Fläche in 
Anspruch zu nehmen und Fahrzeug / Anhänger, welche lediglich zum Transport des 
Geschäftes, zum Transport oder Aufbewahrung von Waren oder dem Aufenthalt von 
Personen dienen, während der Dauer des Marktes nicht auf der Veranstaltungsfläche 
abzustellen. Eine Ausnahme ist nur nach vorheriger Absprache mit dem Veranstalter 
möglich. 
 
Der Unternehmer ist verpflichtet, mit dem Abbau seines Geschäftes nicht vor Ablauf der 
Veranstaltung zu beginnen und sich nach Veranstaltungsende den überlassenen Platz im 
gleichen Zustand zu übergeben, wie er ihm überlassen wurde. Insbesondere jeglicher Müll 
ist zu entfernen. 
 
Ein aktueller Feuerlöscher und eine Taschenlampe sind zwingend am Stand mitzuführen 
Der Stand ist Unternehmers muss mit einer genauen Anschrift und Namen versehen werden. 
Dies ist rechtlich vorgeschrieben. Darüber hinaus sind die Bestimmungen der 
Preisangabenverordnung zu achten. Kontrollen sind jederzeit möglich. 
 

➔ Der Unternehmer ist verpflichtet, den Anordnung und Weisungen des 
Veranstalters unverzüglich Folge zu leisten. Das Hausrecht hat der Gewerbeverein 
Speicher e.V. als Veranstalter. 

 
§4 Haftung des Unternehmers 
Der Unternehmer haftet für alle dem Veranstalter oder Dritten entstehenden Schäden, 
welche er im Zusammenhang mit der Aufstellung, dem Aufbau und dem Betreiben seines 
Geschäftes verursacht. Des Weiteren haftet der Unternehmer für Schäden, welche er durch 
Verstoß seiner obliegenden Pflichten dieses Vertrags schuldhaft herbeiführt. Der 
Unternehmer haftet ebenso für oben genannte Schäden, welche durch ihn beauftragte 
Dritte verschulden. 
 
 
 



 
§5 Pflichten des Veranstalters 
Der Veranstalter verpflichtet sich, die Werbung für den Markt im Rahmen der finanziellen 
Möglichkeiten durchzuführen. 
 
§6 Haftung des Veranstalters 
Der Veranstalter haftet für Schäden, die ihre Bediensteten oder sonst von beauftragten 
Personen im Zusammenhang mit der Organisation und Durchführung des Marktes 
vorsätzlich oder grobfahrlässig herbeiführen. Eine weitergehende Haftung des Veranstalters 
besteht nicht. Der Veranstalter haftet nicht für Beschädigungen oder bei Diebstahl jeglicher 
Art. 
 
§7 Verzug, Rücktritt 
Bezahlt der Unternehmer nicht rechtzeitig das Standgeld ist es dem Veranstalter gestattet 
vom Vertrag zurücktreten und die Teilnahme zu stornieren.   
 
➔ Gerät der Unternehmer mit einer Pflicht zum Aufbau oder zum Betrieb seines Geschäftes 

in Verzug oder wird ihm die Erfüllung seiner Pflicht unmöglich, so ist der Veranstalter 
berechtigt, den Standplatz anderweitig zu vergeben. In diesem Fall bekommt der 
Unternehmer nur dann das Standgeld zurückerstattet, wenn der Veranstalter den Platz 
neu vermieten kann. Einen Anspruch auf Rückzahlung des Standgeldes (bzw. der 
Differenz) besteht für diesen Fall nur, wenn ein höherer Betrag erzielt wird. Wird weniger 
Standgeld erzielt oder bleibt der Platz leer, verfällt das Standgeld komplett. Dies gilt 
ebenfalls bei Nichtteilnahme 

 
§8 Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen, dieses Vertrags unwirksam sein oder unwirksam werden, so 
wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrags im Übrigen nicht berührt. Die Parteien 
verpflichten sich für diesen Fall eine Regelung zu treffen, die unwirksam Bestimmung am 
nächsten kommt.  
 
 
 
 

Datum, Ort ________________________     Unterschrift _________________________ 
 
 

Wir freuen uns sehr über Ihre Teilnahme, auf Sie & einen tollen Markt! 
 

Vielen Dank und herzliche Grüße 
Ihr Gewerbeverein Speicher 

 
 
 

 


